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QmbS 
Qualitätsmanagement  
an beruflichen Schulen in Bayern  

 

Staatliches Berufliches Schulzentrum 

Nürnberger Land 
 

Berufsschule – Fachoberschule – Wirtschaftsschule – Berufsschule Plus 

 

Wahlpflichtfach:  Spanisch I/II 
   

Beschreibung: 
 

 
Zur Verständigung in einer globalisierten Welt sind interkulturelle Kommunikations- und Handlungskompetenzen 
die Grundvoraussetzung.  
Mit Spanisch erlernt man eine der meist gesprochenen Sprachen der Welt. Spanisch ist in Europa und weltweit die 
Muttersprache vieler Menschen und offizielle Sprache in 23 Ländern. In den USA steigt der Anteil der Spanisch 
sprechenden Einwohner stetig an und in vielen europäischen Staaten erfreut sich Spanisch als Fremdsprache gro-
ßer Beliebtheit.  
Bis zur Allgemeinen Fachhochschulreife in der Jahrgangsstufe 12 erreichen Sie das Niveau A2 des GER und mit 
Abschluss der Jahrgangsstufe 13 das Niveau B1. Damit werden die für die Zuerkennung der Allgemeinen Hoch-
schulreife notwendigen Kenntnisse einer zweiten Fremdsprache nachgewiesen. Es werden keine Vorkenntnisse 
vorausgesetzt. 
 

   

Inhalt: 
 

 
Sie erhalten einen differenzierten Einblick in das Alltags- und Arbeitsleben sowie in unterschiedliche gesellschaftli-
che Bereiche Spaniens und der spanischsprachigen Welt. Im Laufe der zwei Jahre werden Sie die Fähigkeit aus-
bilden, sich sprachlich in vielfältigen alltäglichen und beruflichen Kommunikationssituationen mündlich und schrift-
lich möglichst kulturell angemessen auszudrücken sowie entsprechende Lese- und Hörtexte zu verstehen. 
 
 

 

Betreuende Lehrkraft: 
 

Frau Sebiger 

 

Stundenzahl  Fachrichtung  einbringbar?  Jahrgangsstufe 
       

        4 UE/ Woche  
Sozialwesen 

Wirtschaft 
 Ja  

12. JgSt. und darauf 
aufbauend 13.JgSt 

 

Hinweise: 
 

 
Unterricht an zwei Tagen die Woche. Ein Bestehen (mind. 4 Notenpunkte je Halbjahr in der 12.und 13 Jhgst.) ist  
erforderlich für den Erwerb der allgemeinen Hochschulreife. 

 


